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Abwägung 
der 

Hinweise, Anregungen und Bedenken, 
die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 30.06.2014 bis zum 31.07.2014 und 

der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB) nach § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 08.07.2014 

bis zum 12.08.2014 vorgebracht wurden: 

 

 

B-Plan Nr. 157"Windpark Wittefeld“ 
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Teil 1 Übersicht der beteiligten Behörden und TöB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Nr. Behörden/ Träger öffentlicher Belange am Teil 2 

1 Abwasserbeseitigungsbetrieb 25.07.2014 II lfd. Nr. 7 

2 Bundesnetzagentur 15.07.2014 IV lfd. Nr. 6 

3 Deutsche Telekom Technik GmbH 29.07.2014 III lfd. Nr. 2 

4 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG 11.08.2014 IV lfd. Nr. 11 

5 Erdgas Münster GmbH 10.07.2014 II lfd. Nr. 1 

6 Ericsson Transmission Germany GmbH - - 

7 EWE TEL Netz 12.08.2014 II lfd. Nr. 16 

8 Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH 17.07.2014 II lfd. Nr. 12 

9 Feuerwehr Stadt Bramsche 10.08.2014 II lfd. Nr. 15 

10 HOL- Geschäftssstelle Bersenbrück 07.08.2014 II lfd. Nr. 3 

11 Kokereigasnetz Ruhr GmbH - - 

12 Landesamt für Bergbau - - 

13 Landkreis Osnabrück 11.08.2014 IV lfd. Nr. 9 

14 Nds. Landesbetrieb für Verkehr und Straßenbau - Luftfahrtbehörde 07.08.2014 III lfd. Nr. 4 

15 Nds. Landesforsten- Forstamt Ankum 11.07.2014 IV lfd. Nr. 1 

16 RWE Westfalen – Weser-Ems - - 

17 RWE Westnetz GmbH 04.07.2014 II lfd. Nr. 18 

II lfd. Nr. 19 

18 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 13.08.2014 II lfd. Nr. 14 

19 Telefonica Germany GmbH & Co. KG 31.07.2014 IV lfd. Nr. 8 

20 Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ 04.08.2014 II lfd. Nr. 1 
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Nr. Behörden/ Träger öffentlicher Belange am Teil 2 

21 Vodafone GmbH - - 

22 Wasser- und Bodenverband Ahrens-Wittefeld 10.08.2014 II lfd. Nr. 5 

23 Wasserverband Bersenbrück 31.07.2014 II lfd. Nr. 13 

24 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 06.08.2014 IV lfd. Nr. 3 

25 LGLN Regionaldirektion Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst 22.07.2014 IV lfd. Nr. 7 

26 Nds. Landesamt für Denkmalpflege - - 

27 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 24.07.2014 IV lfd. Nr. 2 

28 Bezirksregierung Münster - - 

29 Bischöfliches Generalvikariat 05.08.2014 II lfd. Nr. 8 

30 Deutsche Post - - 

31 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH - - 

32 Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis - - 

33 EWE AG - - 

34 Forstamt Osnabrück - - 

35 Gemeinde Belm 23.07.2014 II lfd. Nr. 5 

36 Gemeinde Lotte 13.08.201 II lfd. Nr. 10 

37 Gemeinde Neuenkirchen- Vörden - - 

38 Gemeinde Ostercappeln 16.07.2014 II lfd. Nr. 17 

39 Gemeinde Wallenhorst 05.08.2014 II lfd. Nr. 9 

40 Gemeinde Westercappeln 16.07.2014 II lfd. Nr. 4 

41 Industrie- und Handelskammer - - 

42 Kabel Deutschland - - 

43 Kirchenamt Osnabrück - - 
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Nr. Behörden/ Träger öffentlicher Belange am Teil 2 

44 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 04.08.2014 IV lfd. Nr. 12 

45 LGLN , Regionaldirektion Osnabrück 22.07.2014 

04.08.2014 

IV lfd. Nr. 5 

IV lfd. Nr. 10 

46 NLWKN, Betriebsstelle Cloppenburg 11.08.2014 IV lfd. Nr. 14 

47 Polizeidirektion Osnabrück 05.08.2014 IV lfd. Nr. 15 

48 Samtgemeinde Bersenbrück - - 

49 Samtgemeinde Neuenkirchen 23.07.2014 II lfd. Nr. 3 

50 Staatliches Baumanagement Osnabrück - Emsland - - 

51 Stadt Osnabrück- Archäologische Denkmalpflege 18.07.2014 II lfd. Nr. 2 

52 Stadtwerke Bramsche GmbH - - 

53 Stadtwerke Bramsche AG - - 

54 Wasser- und Schifffahrtsamt Minden 28.07.2014 II lfd. Nr. 6 

55 PLEDOC GmbH, Essen 07.08.2014 II lfd. Nr. 11 

56 Amprion GmbH, Dortmund 11.08.2014 IV lfd. Nr. 13 

57 Stadtwerke Osnabrück - - 

 

Nr. Öffentlichkeit / Bürger am Teil 3 

1 Privatperson Nr. 1 29.07.2014 V lfd. Nr. 1 

2 Privatperson Nr. 2 29.07.2014 V lfd. Nr. 2 

3 Privatperson Nr. 3 28.07.2014 V lfd. Nr. 3 

4 Privatperson Nr. 4 30.07.2014 V lfd. Nr. 4 

5 Privatperson Nr. 5 31.07.2014 V lfd. Nr. 5 

6 Privatperson Nr. 6 30.07.2014 V lfd. Nr. 6 
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Nr. Öffentlichkeit / Bürger am Teil 3 

7 Privatperson Nr. 7 31.07.2014 V lfd. Nr. 7 

8 Privatperson Nr. 8 30.07.2014 V lfd. Nr. 8 

9 Privatperson Nr. 9 30.07.2014 V lfd. Nr. 9 

10 Privatperson Nr. 10 01.08.2014 V lfd. Nr. 10 

11 Privatperson Nr. 11 01.08.2014 V lfd. Nr. 11 

12 Privatperson Nr. 12 01.09.2014 V lfd. Nr. 12 

13 Privatperson Nr. 13 30.07.2014 V lfd. Nr. 13 
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Teil 2 Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und TÖB, Abwägung der Bedenken, 
Anregungen und Hinweise  

 

Teil 2/I Behörden / TÖB - ohne Abgabe einer Stellungnahme 

1 Ericsson Transmission Germany GmbH 

2 Kokereigasnetz Ruhr GmbH 

3 Landesamt für Bergbau 

4 RWE Westfalen – Weser-Ems 

5 Nds. Landesamt für Denkmalpflege 

6 Bezirksregierung Münster 

7 Deutsche Post 

8 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

9 Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis 

10 EWE AG 

11 Forstamt Osnabrück 

12 Gemeinde Neuenkirchen- Vörden 

13 Industrie- und Handelskammer 

14 Kabel Deutschland 

15 Kirchenamt Osnabrück 

16 Samtgemeinde Bersenbrück 

17 Staatliches Baumanagement Osnabrück - Emsland 

18 Stadtwerke Bramsche GmbH 

19 Stadtwerke Bramsche AG 

20 Stadtwerke Osnabrück 
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Teil 2/II Behörden / TÖB - Stellungnahmen ohne Hinweise 

 

 II. Lfd.Nr. 1 Erdgas Münster GmbH 

am 10.07.2014 

 

II. Lfd.Nr. 2 Stadt Osnabrück- Archäologische Denkmalpflege und Kreisarchäologie 

am 18.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 3 Samtgemeinde Neuenkirchen 

am 23.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 4 Gemeinde Westerkappeln 

am 16.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 5 Gemeinde Belm 

am 23.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 6 Wasser- und Schifffahrtsamt Minden 

am 28.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 7 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche 

am 25.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 8 Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück 

am 05.08.2014 
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 II. Lfd.Nr. 9 Gemeinde Wallenhorst 

am 05.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 10 Gemeinde Lotte 

am 13.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 11 PLEdoc GmbH 

am 07.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 12 Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH, Xanten 

am 17.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 13 Wasserverband Bersenbrück 

am 31.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 14 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 

am 13.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 15 Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bramsche 

am 10.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 16 EWE Netz GmbH 

am 12.08.2014 
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 II. Lfd.Nr. 17 Gemeinde Ostercappeln 

am 16.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 18 Westnetz, Osnabrück 

am 16.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 19 Westnetz, Dortmund 

am 04.07.2014 

 

Der Stadt zur Kenntnis: 

Die Planung der öffentlichen Träger wird nicht berührt. 
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Teil 2/III Behörden / TÖB - Hinweise, die den Inhalt der Planung nicht berühren 

 

 III. Lfd.Nr. 1 Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ am 04.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

1.) 

2.) 
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 III. Lfd.Nr. 2 Deutsche Telekom Technik GmbH am: 29.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

1)  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

1.) 

2.) 
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 III. Lfd.Nr. 3 Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes am: 07.08.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur kenntnis genommen. 

 

 

 

 

2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für die Benutzung des 

öffentlichen Wegenetzes wird zwischen der Stadt und dem 

Vorhabenträger ein Sondernutzungsvertrag abgeschlossen. 

 

 

 

1.) 

2.) 
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3.) Für den Entwurf des B-Plans wurde ein Schallgutachten erstellt, 

welches die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm 

nachweist. Entsprechende Festsetzungen (max. Schalleistungspegel 

je WEA) werden Inhalt des B-Plans. Ebenfalls liegt dem Entwurf des 

B-Plans ein Schattenwurfgutachten bei. Eine entsprechende 

textliche Festsetzung im B-Plan bezieht sich auf die 

Orientierungswerte zum Schattenschlag. Die Ergebnisse der o.g. 

Gutachten werden als Nebenbestimmung in den 

Genehmigungsbescheid (BImSchG) des nachfolgenden Verfahrens 

beim LK Osnabrück aufgenommen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen können somit ausgeschlossen werden. 

 

 

3.) 
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 III. Lfd.Nr. 4 Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Luftfahrtbehörde am: 07.08.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Die Hinweise betreffen das nachfolgende immissions-

schutzrechtliche Genehmigungsverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Die Hinweise betreffen das nachfolgende immissions-

schutzrechtliche Genehmigungsverfahren. 

 

1.) 

2.) 
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3.) Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr wurde beteiligt (siehe Stellungnahme IV lfd. Nr. 3). 

 

 

 

3.) 
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 III. Lfd.Nr. 5 Wasser- und Bodenverband Ahrens-Wittefeld am: 10.08.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

1.)Der Hinweis betrifft das nachfolgende BImSchG-

Genehmigungsverfahren. 

 

1.)  
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Teil 2/IV Behörden / TÖB - Hinweise, Anregungen und Bedenken 

 

 IV. Lfd.Nr. 1 Nieders. Landesforsten- Forstamt Ankum am: 11.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Waldflächen wurden im Rahmen der Teilfortschreibung des RROP 

(2013) als „weiche Tabuzonen“ bewertet. Lt. Teilfortschreibung des RROP 

(siehe Seite 11) ist im Rahmen der konkreten Zulassungsplanung 

mindestens ein Fall- und Fällbereich von 30 m einzuhalten. Die vorliegende 

Planung orientiert sich an den Vorgaben der Teilfortschreibung des RROP. 

Der Mindestabstand von 30 m zwischen WEA und Wald wird eingehalten. 

Bezüglich der Fledermäuse wurden entsprechende Untersuchungen 

durchgeführt. Ein entsprechendes Monitoring zur Konkretisierung des 

Kollisionsriskos wird in der Genehmigung nach BImSchG verankert. 

Ausgeprägte naturnahe Waldrandzonen sind im Geltungsbereich nicht 

vorhanden. Bei Einhaltung des geforderten 100 m-Abstandes ist die 

Nutzbarkeit der Flächen derart eingeschränkt, dass die Ziele der 

Raumordnung nicht mehr ausreichend realisiert werden können. Den 

Anregungen hinsichtlich der Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen 

Wald und WEA wird nicht gefolgt. 

1.) 
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2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 2 Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am: 24.07.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen das 

vorgelagerte Verfahren zur Teilfortschreibung des RROP (2013) des 

LK Osnabrück. 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Die Ausführungen betreffen den B-Plan Nr. 156 „Windpark 

Ahrensfeld“ 

 

 

 

 

2.) 
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3.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

4.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3.) 

4.) 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 22 
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 IV. Lfd.Nr. 3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Infra am: 06.08.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2.) Die Hinweise betreffen den B-Plan Nr. 156 „Windpark Ahrensfeld“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 5 Landesamt für Geoinfornation und Landvermessung Niedersachsen am: 22.07.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bei der Planunterlage handelte es sich um ALK-Daten der Stadt 

Bramsche. Nur der Übersichtsplan (M 1:50.000) wurde auf 

Grundlage der TK 25 erstellt.  

Da zum Vorentwurf die Ergebnisse eines 

Flurbereinigungsverfahrens noch nicht vorlagen, wird für den 

Entwurf nun eine aktuelle Plangrundlage (ALK-Daten) verwendet, 

welche die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens 

widerspiegelt.  

 

 

 

 

 

1.)  
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 IV. Lfd.Nr. 6 Bundesnetzagentur am15.07.2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

1.) Richtfunktrassen, die innerhalb der Geltungsbereiche 

verlaufen, wurden bereits nachrichtlich in die Planzeichung 

übernommen. Folgende Betreiber von Richtfunktrassen 

wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung beteiligt: E-

Plus, Deutsche Telekom, Ericsson Transmission, EWE Tel, 

Telefonica Germany, Vodafone. Damit wurden alle in der 

Stellungnahme der Bundesnetzagentur genannten Betreiber 

beteiligt. Die Informationen aus den Stellungnahmen der o.g. 

Trassenbetreiber werden, soweit erforderlich, nachrichtlich in 

die Planung aufgenommen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Die Empfehlungen und Anregungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die Festlegung von Ausschlusskriterien erfolgte 

auf Ebene der Regionalplanung (Teilfortschreibung des 

RROP) durch den LK Osnabrück. 

 

 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 7 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 

Kampfmittelbeseitigungsdienst am: 04.07.2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

1) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine kostenpflichtige 

Luftbildauswertung wurde in Auftrag gegeben. Sollte diese 

Sondierungsmaßnahmen erforderlich machen, sind diese vor 

Baubeginn zu beantragen. 

1.) 
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 IV. Lfd.Nr. 8 Telefonica Germany  am: 31.07.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Die Richtfunktrassen wurden nachrichtlich in die Planzeichung 

übernommen. 

 

 

 

 

 

1.)  
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2.) Die Standortkoordinaten sind dem Schallgutachten zu entnehmen. 

Es wird darauf verwiesen, dass sich kein Turm einer WEA direkt im 

Verlauf der Richtfunktrasse bzw. des thematisierten Schutzkorridor 

von 20-60 m befindet. Auch befindet sich, bis auf WEA Nr. 2, kein 

Rotor (Baugrenze) im Bereich des thematisierten Korridors von 20-

60 m. Lediglich bei WEA Nr. 2 ragt der Rotor (Baugrenze) ca. 20 m 

in den thematisierten Kooridor von 60 m. Sollte der Korridor jedoch 

nur 20 -40 m betrage, würde auch bei dieser WEA die Baugrenze 

nicht in den Korridor reinragen.Des Weiteren ist zu berücksichtigen, 

dass die Richtfunkstrecken gemäß der Stellungnahme von 

Telefonica in Höhen von 65 m über Grund verlaufen. Der untere 

Rotorkreis der geplanten WEA mit einer Gesamthöhe von ca. 200 m 

wird jedoch etwa in der Höhe von ca. 68 m über Grund verlaufen. 

Die Stadt verweist auf den Beschluss der 6. Kammer des VG 

Aachen vom 14.03.2014 (6 L 106/14), welcher ausführt, dass nach 

der Rechtssprechung des OVG NRW vom 09.09.1998 davon 

auszugehen ist, dass bei Störungen des Mobilfunks allenfalls 

„Interessen“ des Netzbetreibers tangiert sind, nicht jedoch eigene 

Rechtspositionen. Es besteht weder ein geschütztes Vertrauen, dass 

Funkverbindungen dauerhaft uneingeschränkt nutzbar bleiben, noch 

besteht ein grundrechtlich gewährleisteter Schutz davor, dass sich 

die Umgebung ändert und ggf. finanzielle Aufwendungen zur 

technischen Anpassung an neue Gegebenheiten getätigt werden 

müssen, um Funkverbindungen aufrechterhalten zu können. Es ist 

vielmehr regelmäßig Sache des Netzbetreibers, durch 

entsprechende technische Maßnahmen die Funktionsfähigkeit des 

Netzes sicherzustellen. Diese Rechtssprechung, die zur Störung des 

2.) 
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Radio-, Fernseh- und Mobilfunkempfangs Privater ergangen ist, 

dürfte nach vorläufiger Einschätzung der Kammer auf Störungen der 

Richtfunkstrecken eines Mobilfunknetzes übertragbar sein. 

Die Kammer stellt in die wertende Betrachtung ein, dass mit dem 

Betrieb einer Richtfunkstrecke nicht nur private Interessen, sondern 

gleichsam ein anerkanntes öffentliches Interesse an der 

Aufrechterhaltung und dem Ausbau eines funktionsfähigen und 

flächendeckenden Mobilfunknetzes verfolgt wird. Das diese 

Interessen aber per se höher zu bewerten wären als der Ausbau der 

Windenergie (ebenso ein anerkanntes öffentliches Interesse, vgl. 

Privilegierung in § 35 BauGB), vermag die Kammer nicht zu 

erkennen. Sie geht insoweit in Übereinstimmung mit der 

Rechtssprechung des VG Minden (26.09.2009; 11L 120/ 09) davon 

aus, dass weder aus Art. 87 f des GG Rechte einzelner 

Mobilfunkbetreiber folgen noch aus der Zuteilung von Frequenzen 

durch die BNetzA ein Abwehranspruch eines Mobilfunkbetreibers 

gegen störende Nutzungen folgen kann. 
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 IV. Lfd.Nr. 9 Landkreis Osnabrück am: 11.08.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

1.) Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

 

2.) Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

3.) Die Hinweise auf die Paragraphen der NBauO werden aus den 

Baugestalterischen Festsetzungen entfernt. 

 

4.) Den Hinweisen wird gefolgt. 

 

 

5.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
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6.) Das LROP sagt aus, dass in RROPs keine 

Höhenbeschränkungen vorgenommen werden sollen. Das 

RROP (2013) des LK OS führt nicht aus, dass die nachfolgende 

Bauleitplanung auf Höhenbegrenzungen verzichten soll. Eine 

Höhenbegrenzung auf Ebene des FNP ist sicher nicht sinnvoll. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist diese jedoch ein 

Steuerungsinstrument für die planende Kommune und unterliegt 

deren Planungshoheit. Eine max. Höhe von 200 m , wie hier 

festgesetzt (entspricht dem Stand der Technik für 

Binnenlandstandorte), schränkt die Windenergienutzung nicht 

unzulässig ein. Der Aspekt der „optisch bedrängenden Wirkung“ 

kann im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nur abgeprüft 

werden, wenn die max. Gesamthöhe der WEA bekannt ist. Die 

Stadt Bramsche schafft mit der Festsetzung der max. 

Gesamthöhe auf 200 m einen Anhaltspunkt zur Abprüfung der 

„optisch bedrängenden Wirkung“ und gibt gleichzeitig der 

Windenergienutzung in der Vorrangfläche entsprechend Raum, 

so dass die Ziele der Raumordnung umgesetzt werden können. 

7.) Die Hinweise betreffen fast ausschließlich das nachfolgende 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und sind 

nicht Inhalt der Bauleitplanung. Es sei an dieser Stelle jedoch 

darauf hingewiesen, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches 

des B-Plans Nr. 157 kein Überschwemmungsgebiete (auch keine 

vorläufig gesicherten) befinden. Wir gehen davon aus, dass sich 

6.) 

7.) 
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dieser Teil der Stellungnahme auf den B-Plan Nr. 158 oder Nr. 

156 bezieht. 

 

 

 

 

 

8.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

9.) Zum Entwurf des B-Plans wird eine Biotoptypenkartierung aus 

dem Jahre 2014 vorgelegt, auf deren Grundlage die erheblichen 

Beeinträchtigungen der Biotoptypen durch Versiegelung 

bilanziert wird. Bezüglich des Schutzgutes Landschaft wurde 

dem Entwurf des B-Plans die Landschaftsbildbewertung (2013), 

welche zur Teilfortschreibung des RROP erstellt wurde, für die 

Bewertung und Eingriffsbilanzierung zu Grunde gelegt. Bezüglich 

des Schutzgutes Tiere liegen Erfassungen der Avifauna und der 

Fledermausfauna aus den Jahren 2013/2014 vor. Die Stadt 

Bramsche sieht keinen Anlass weitere Erfassungen durchführen 

zu lassen, da für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden und 

Landschaft entsprechende aktuelle Aussagen aus den Jahren 

2013/2014 (s.o.) vorliegen. 

 

10.) Der Hinweis wird berücksichtigt. 

11.) Im Entwurf des B-Plans werden die entsprechenden 

Kompensationsmaßnahmen im Detail beschrieben und 

festgesetzt (siehe hierzu auch LBP zum B-Plan). 

8.) 

9.) 

10.) 

11.) 
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12.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Entwurf des 

B-Plans liegt ein Artenschutz-Fachbeitrag bei. 

13.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende 

Regelungen werden im Artenschutz-Fachbeitrag thematisiert. 

14.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

15.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

16.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) 

12.) 

13.) 

14.) 

15.) 

16.) 
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 IV. Lfd.Nr. 10 Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems am: 11.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

3.) Die beschriebene Kompensationsmaßnahme befindet sich im 

Nahbereich zu WEA Nr. 2. Die Erschließung der WEA Nr. 2 ist von 

Osten aus geplant (siehe Planzeichung). Eine Beeinträchtigung der 

Kompensationsmaßnahme (Eichenpflanzung) kann deshalb 

ausgeschlossen werden. Es werden zur Erschließung der WEA 

Wege genutzt, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 

ausgebaut wurden. Für die Benutzung der Wege wird zwischen der 

Stadt Bramsche und dem Vorhabenträger ein Sondernutzungsvertrag 

abgeschlossen. Dieser schließt eine Beweissicherung durch ein 

unabhängiges Ingenieurbüro ein. 

1.) 

2.) 

3.) 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 41 

  

 

 

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 42 

  

 

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 43 

  

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 44 

  

 

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 45 

  

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 46 

  

 

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 47 

  

 

 

 

 

 

 

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 48 

  

 IV. Lfd.Nr. 11 E-Plus Mobilfunk GmbH & CoKG am: 11.08.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

1.)  Bezüglich des thematisierten Korridors von 40 m sei darauf 

verwiesen, dass sich kein Turm einer WEA direkt im Verlauf der 

Richtfunktrasse bzw. innerhalb des Korridors von 40 m befindet. 

Auch befindet sich kein Rotor (Baugrenze) im Bereich des 

thematisierten Korridors. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 

die Richtfunkstrecken gemäß der Stellungnahme von E-Plus in 

Höhen von 34,5-57 m über Grund verlaufen. Der untere Rotorkreis 

der geplanten WEA wird etwa in der Höhe von ca. 78 m verlaufen. 

Die Stadt verweist auf den Beschluss der 6. Kammer des VG 

Aachen vom 14.03.2014 (6 L 106/14), welcher ausführt, dass nach 

der Rechtssprechung des OVG NRW vom 09.09.1998 davon 

auszugehen ist, dass bei Störungen des Mobilfunks allenfalls 

„Interessen“ des Netzbetreibers tangiert sind, nicht jedoch eigene 

Rechtspositionen. Es besteht weder ein geschütztes Vertrauen, dass 

Funkverbindungen dauerhaft uneingeschränkt nutzbar bleiben, noch 

besteht ein grundrechtlich gewährleisteter Schutz davor, dass sich 

die Umgebung ändert und ggf. finanzielle Aufwendungen zur 

technischen Anpassung an neue Gegebenheiten getätigt werden 

müssen, um Funkverbindungen aufrechterhalten zu können. Es ist 

vielmehr regelmäßig Sache des Netzbetreibers, durch 

entsprechende technische Maßnahmen die Funktionsfähigkeit des 

Netzes sicherzustellen. Diese Rechtssprechung, die zur Störung des 

Radio-, Fernseh- und Mobilfunkempfangs Privater ergangen ist, 

1.) 

2.) 
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dürfte nach vorläufiger Einschätzung der Kammer auf Störungen der 

Richtfunkstrecken eines Mobilfunknetzes übertragbar sein. 

Die Kammer stellt in die wertende Betrachtung ein, dass mit dem 

Betrieb einer Richtfunkstrecke nicht nur private Interessen, sondern 

gleichsam ein anerkanntes öffentliches Interesse an der 

Aufrechterhaltung und dem Ausbau eines funktionsfähigen und 

flächendeckenden Mobilfunknetzes verfolgt wird. Das diese 

Interessen aber per se höher zu bewerten wären als der Ausbau der 

Windenergie (ebenso ein anerkanntes öffentliches Interesse, vgl. 

Privilegierung in § 35 BauGB), vermag die Kammer nicht zu 

erkennen. Sie geht insoweit in Übereinstimmung mit der 

Rechtssprechung des VG Minden (26.09.2009; 11L 120/ 09) davon 

aus, dass weder aus Art. 87 f des GG Rechte einzelner 

Mobilfunkbetreiber folgen noch aus der Zuteilung von Frequenzen 

durch die BNetzA ein Abwehranspruch eines Mobilfunkbetreibers 

gegen störende Nutzungen folgen kann. 

2.) Der Verlauf der Richtfunktrassen wird nachrichtlich in die 

Planzeichung übernommen. 
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 IV. Lfd.Nr. 12 Landwirtschaftskammer Niedersachsen am: 04.08..2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Der B-Plan macht keine Festsetzungen zu Stallanlagen. 

Stallanlagen unterliegen dem § 35 BauGB. Einzuhaltende 

Abstände von Stallanlagen zu WEA sind rechtlich nicht fixiert. 

Bezüglich der Verkehrserschließung siehe Kap. 4.2 der 

Begründung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

3.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.) 

3.) 
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 IV. Lfd.Nr. 13 Amprion GmbH am 04.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 

geplanten WEA (Baugrenzen) halten einen Abstand von >1x 

Rotordurchmesser ein. Sollte die entsprechende Leitung 

noch nicht mit Schwingungsschutzmaßnahmen ausgestattet 

sein, ist dieses nachzuholen. Siehe hierzu Ausführungen 

unter Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 

2.) 
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3.)Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

4.)Die Hinweise betreffen die B-Pläne Nr. 156 und Nr. 

158. 

 

 

 

 

 

5.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

3.) 

4.) 

5.) 
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 IV. Lfd.Nr. 14 Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz am: 11.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.) Die Messstelle wird durch die Planung nicht beeinträchtigt (Siehe 

Planzeichung). 

 

1.) 

2.) 


